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Sachverhalt und Antrage 

I. 	Die unter Inanspruchnahine von 5 Prioritäten eingereichte 

europäische Patentarimeldung Nr. 81 107 768.4 (Ver-

öffentlichungsnummer 0 050 243) wurde durch Entscheidung 

der Prüfungsabteilung vom 25. April 1988 zuruckgewiesen. 

Dieser Entscheidung lagen die mit Eingabe vom 

6. November 1987 eingereichten Ansprüche 1 bis 15 
zugrunde. Sie wurde damnit begründet, daJ3 aufgrund des 

Standes der Technik gemàB den Druckschriften 

Dl: DE-A-2 908 085 
Dràgerheft, Nr. 284 (April - Juni 1971) oder. 

Prospekt 2712.3 der Dragerwerke AG, 1. Ausgabe, 

September 1970 

der Gegenstand des Patentanspruchs 1 im Rahmen dessen 

liegt, was ein Fachmann ohne erfinderisches Zutun 

erreichen konnte. 

II. 	Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 17. Juni 1988 

unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr 

eingegangene Beschwerde. 

/ 

Zusammen mit der am 20. August 1988 eingegangenen 

Beschwerdebegründung reichte der Beschwerdeführer einen 

neuen Anspruchssatz em, welcher mit Schriftsatz vom 

16. Januar 1991 in neu formulierter Fassung und mit einer 

angepaiten Beschreibung vorgelegt wurde. 

III. 	Auf einen entsprechenden Hilfsantrag des Beschwerdeführers 

hin beraumate die Kammer eine mündliche Verhandlung für den 

5. Februar 1991 an. In dieser mündlichen Verhandlung 
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beantragte der BeschwerdefUhrer, die Zurückweisungs-
entscheidung aufzuheben und ein Patent zu erteilen: 

gemàB Hauptantrag aufgrund der mit Schreiben vom 
16. Januar 1991 eingereichten TJnterlagen (Ansprüche 1 
bis 7, Beschreibung Seiten 1 bis 13, Figuren 1 bis 4) 
mit den in der xnündlichen Verhandlung vereinbarten 
Anderungen (wie in der mündlichen Verhandlung 
überreicht); 

- 	gexnäB Hilfsantrag mit den Ansprüchen 1 bis 6 und der 
Beschreibung ebenfalls überreicht in der mündlichen 
Verhandlung und Fig. 1 bis 4 wie Hauptantrag. 

IV. 	Der Anspruch 1 geinäB Hauptantrag hat folgenden Wortlaut: 

11 1. Vorrichtung zur Reinigung von mit Schadstoffen 
belasteter Luft, weiche in einem Gehàuse in der 
angegebenen Reihenfolge in Strämungsrichtung der Luft 
gesehen folgende Filterschichten bzw. -stufen aufweist: 

eine erste Natronkalkschicht (2), 

eine erste Katalysatorschicht (3) zur partiellen 
Oxidation von Stickoxiden, 

C) 	eine zweite Natronkalkschicht (9), 

eine Sorptionsschicht (4) aus Aktivkohle, 

eine Lufterwàrmungszone (5), 

eine zweite Katalysatorschicht (6) zur Wandlung von 
Co zu CO2 und 

eine Luftkühlzone (7)." 
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V. 	Irn schriftlichen Verfahren und in der rnündlichen 
Verhandlung fUhrte der Beschwerdeführer irn wesentlichen 
folgendes aus: 

Der von der Prüfungsabteilung herangezogene Stand der 
Technik gernäB D4 und D5 of fenbare jeweils riur Filter rnit 
nur eineni CO-Katalysator und sornit fehie jedwede Anregung, 
zusätzlich zu dern bekannten CO-Katalysator vor diesein 
einen zweiten Katalysator vorzusehen, in dem irn 
wesentlichen NO in NO2 urngewandelt werde. 

Weiter gebe keines der ermittelten Dokurnente einen Hinweis 
darauf, vor der Aktivkohleschicht eine Sorptionsschicht 
aus Natronkalk anzuordnen, urn die Aktivkohleschicht zu 
schützen. Gerade diese Schichtanordnung habe den 
entscheidenden Vorteil, daB Verbindungen, die sonst fn der 
A-Kohleschicht aufgenornrnen wUrden, aber bei wechselnder 
Luftternperatur wieder freigesetzt werden kãnnten, schon in 
der Natronkalkschicht abgefangen würden und daher die 
beanspruchte Filteranordnung bei wechselnden Temperaturen 
eine zuverlässige Beseitigung der Schadstoffe ermögliche, 
bei gleichzeitiger VergröBerung der Lebensdauer der A-
Kohleschicht, da diese nur noch von den HC-Verbindungen 
belastet würde. 

Auch die Dl känne den Fachrnann nicht zur Realisierung der 
anrneldurigsgernäBen siebenteiligen Ausgestaltung der 
Filtervorrichtung anregen. Zwar kännten hier zwei CO-
Katalysatoren hintereinander angeordnet sein, der zweite 
Katalysator sei jedoch nur als Sicherheitsrnai3nahrne zu 
verstehen, urn auch bei nicht rechtzeitiger Auswechslung 
des vorher angeordneten Katalysators die CO-CO2  Uxnwandlung 
mit Sicherheit zu erreichen. Irn Gegensatz zu den 
Katalysatoren der Arirneldung würden bei dieser Ausbildung 
des Filters nach Dl beide CO-Katalysatoren mit der 
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gleichen Teinperatur betrieben und kônnten somit auch in 
dieser Hinsicht keine Anregung zu der beanspruchten 
Anordnung geben. 

VI. 	Der Anspruch 1 gemà8 Hilfsantrag enthält eine Zusanunen- 
fassung der Merkmale geinäi3 den Ansprüchen 1 und 2 des 
Hauptantrags. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Anderungen (Hauptantrag) 

2.1 	Der Patentanspruch 1 beruht inhaitlich auf den ursprüng - 
lichen Patentanspruchen 1 und 2. Der Patentanspruch 2 
ergibt sich aus dein ursprünglichen Patentanspruch 9 und 
die Patentanspruche 3 bis 6 entsprechen den ursprünglichen 
Patentansprüchen 21 bis 24. Der neue Patentanspruch 7 
entspricht dein ursprünglichen Patentanspruch 8. Gegen die 
Ansprüche nach dein Hauptantrag bestehen daher keine 
Bedenken un Hinblick auf Art. 123 (2) EPU. 

2.2 	Es wird bemerkt, daB der Patentanspruch 1 einteilig 
abgefaBt ist. Da un vorliegenden Fall die Auswahl der 
einzelnen Eleinente des Filters und deren Aufeinanderfolge 
den Gegenstand des Anspruchs 1 wesentlich bestiininen und 
der ermittelte Stand der Technik nur Teile dieses 
Filteraufbaus in jeweils anderer Reihenfolge of fenbart, 
ist es nach Auffassung der Kanuner nicht zweckdienlich, 
diesen unabhàngigen Anspruch gemàB Regel 29 (1) EPU in 
zweiteiliger Form abzufassen. mi vorliegenden Fall enthãlt 
die Beschreibung eine detaillierte Kotninentierung des 
relevanten Standes der Technik, so daB der Fachxnann die 
technische Merkrnale des Anspruchs 1, die in Verbindung 
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initeinander zum Stand der Technik gehären, hieraus ohne 

weiteres ableiten kann. 

2.3 	Auch hinsichtlich sonstiger formaler Erfordernisse der 

Unterlagen bestehen keine Einwände. 

Neuheit (Hauptantrag) 

3.1 	Die Kammer stelit fest, daJ3 der ermittelte Stand der 

Technik inklusive des nach Art. 54.3 EPU zu berück-

sichtigenden Dokuments EP-A-0 033 784 (D3)die Kombination 

der beanspruchten Filterschichten und Zonen und deren 
beanspruchte Reihenfolge nicht offenbart und der Gegen-

stand nach Anspruch 1 somit neu im Sinne von Art. 54 EPU 

ist. 

Weitere Ausführungen hierzu erübrigen sich, weil die: 
Neuheit von der Vorinstanz anerkannt und auch seitens der 

Kaininer nicht bezweifelt wurde. 

Erfinderische Tatigkeit (Hauptantrag) 

4.1 	Als der .annteldungsgemäi3en Vorrichtung am nàchsten 
konunender Stand der Technik ist im Hinblick auf die aus 

der Luft herauszufilternden, im Stral3enverkehr anfallenden 

Schadstoffe wie Kohlenwasserstoff-Verbindungen, Stick-

oxide, Schwefeldioxid und andere Schwefelverbindungen 

sowie Kohiendioxid und Kohienmonoxid, nach Auffassung der 

Kainmer die Dl anzusehen. 

Die Dl of fenbart in einem Ausführungsbeispiel (siehe 

Seite 7, Abs. 3 und Seite 8, unten sowie Seite 9, Abs. 1 

sowie die Ansprüche 12 und 13 in Verbindung mit Fig. 1) 

eine Filtervorrichtung, bei der in Strämungsrichtung der 

zu filternden Luft zunächst eine Kalziumnchloridschicht, 

dann eine Aktiv-Kohle-bzw. Aktiv-Koks-Schicht, eine 
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Natronkalkschicht und eine C0-Katalysator-Schicht 
angeordnet sind. Auf die C0-Katalysatorschicht kann 
gegebenenfauls noch eine Natronkalkschicht und eine 
weitere CO-Katalysatorschicht folgen, so daB auch bei 
nicht rechtzeitiger Auswechslung der vorher angeordneten 
Schichten die CO/CO2 TJinwandlung mit Sicherheit vollständig 
erfolgt (siehe Seite 7, Zeilen 21 bis 25 der Dl). 

4.2 	Die Filtervorrichtung gemäB Anspruch 1 unterscheidet sich 
von der bekannten Vorrichtung dadurch, daB 

der bekannten Vorrichtung eine Natronkalkschicht zur 
Sorption saurer Gase gefolgt von einer Katalysator-
schicht zur partiellen Oxidation von Stickoxiden 
vorgeschaltet ist, 

auf die Verwendung eines speziellen Trockenmittels 
(Kalziumchlorid) verzichtet wird, 

die A-Kohle- und Natronkalkschicht vor der letzten 
Katalysatorschicht vertauscht wurden, so daB die A-
Kohleschicht nach der Natronkalkschicht angeordnet 
ist, und 

eine Lufterwärmungs- und eine Luftkühlzone vor bzw. 
nach dent CO-Katalysator vorgesehen sind. 

Wie voin Beschwerdeführer nach Auffassung der Kaminer 
glaubhaft dargelegt wurde, bewirken diese Merkinale eine mm 
Vergleich zunt Stand der Technik, wie er in der Dl 
of fenbart ist, verbesserte Beseitigung der Schadstoffe aus 
der zu reinigenden Luft und zugleich eine Erhähung der 
Standzeit des Filters, insbesondere der Standzeit der 
Aktivkohleschicht. 
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Die der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabe ist daher in 
einer diesbezüglichen Verbesserung der aus Dl bekannten 
Vorrichtung zu sehen. 

	

4.3 	Da die Nachteile der bekannten Filtervorrichtu-ng sich aus 
dern praktischen Einsatz ergeben, kann nach Auffassung der 
Kanuner irn Stellen der vorgenannten Aufgabe keine 
erfinderische Leistung gesehen werden. 

	

4.4 	Wie auch auf der Seite 1 der Beschreibung der Anmeldung in 
der eingereichten Fassung erwähnt ist, ist es dent Fachinann 
bekannt, dal3 Sorptionsrnassen in ihrer Aufnahrnefahigkeit 
sehr stark voin Wasserdarnpfpartialdruck beeinfluBt werden 
und daB beispielsweise A-Kohle etwa ab einer relativen 
Luftfeuchtigkeit oberhaib von 50 % bei schwerwasser-
läslichen Stoffen in ihrer Sorptionsfähigkeit urn em 
Mehrfaches absinkt. Weiterhin geht die Sorptionsfähigkeit 
aber auch mit steigender Temnperatur, beispielsweise 
oberhaib von 40 - 50° C, sehr stark zurück, so daB 
teilweise in diesemn Bereich sorbierte Stoffe schon wieder 
freigesetzt werden. 

Katalysatormassen werden hingegen schon bei sehr geringen 
relativen Feuchtigkeiten unbrauchbar. 

Nach der Of fenbarung der D4 werden, urn die Gebrauchszeit 
von CO-Katalysatoren zu verlängern, deshaib häufig 
Trockenmnittel wie z. B. Kalziumnchlorid (siehe auch Dl) mm 
Filter vor dent Katälysator angeordnet. Gr68ere Filter für 
stationãren Betrieb werden dadurch vor der Einwirkung des 
Wasserdampfes geschützt, daB der Katalysator auf über 
80° C erhitzt wird (Seite 8 der D4). Nach der Offenbarung 
der D5 enthãlt das Filter vor der Katalysatorschicht eine 
elektrische Heizeinrichtung, mit der die eintretende Luft 
auf etwa 80° C erwärmt wird. Die gereinigte Luft wird vor 
der Zufuhr zu der zu belüftenden Stelle wieder abgekühlt. 
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mi Hinblick auf diese bekannten Mal3nahinen zurn 
Feuchtigkeitschutz von CO-Katalysatoren dürfte es nach 
Auffassung der Kaininer nahegelegen haben, bei der aus Dl 
bekannten Filteranordnung bei Bedarf eine Lufterwärmungs-
und Luftkühlzone vor bzw. nach dem CO-Katalysator 
vorzusehen. 

Die Merkinale nach iv) kännen eine erfinderische Tätigkeit 
beiin Gegenstand nach Anspruch 1 somit nicht begründen. 
Dasselbe gilt für das Merknial ii), da es bei Anwendung 
einer Lufterwärinungszone vor dein CO-Katalysator 
überflussig wird. 

4.5 	Was die Merkinale i) und iii) anbetrifft, dürfte es, wie 
oben schon angedeutet, dein Fachmann ganz aligeinein 
geläufig sein, die C0-Katalysatorschicht entweder inittels 
Sorptionsmassen oder Luftaufheizung gegen Feuchtigkeit zu 
schützen. Die Anwendung speziell einer Natronkalkschicht 
für diesen Zweck und zusätzlich als Schutz vor 
Katalysatorgiften vor eineni Katalysator ist im Prinzip aus 
der Dl bekannt. Der Einsatz einer soichen Sorptionsschicht 
vor einem der Katalysatoren nach Anspruch 1 war daher nach 
Auffassung der Kanuner nahegelegt. 

Jedoch ist dern ermittelten Stand der Technik in seiner 
Gesanitheit weder ein Hinweis auf eine Katalysatorschicht, 
in der das von der Natronkalkschicht nicht absorbierte NO 
in NO2 gewandelt w-ird (Merkinal i)), noch auf eine hinter 
dieser ersten Katalysatorschicht angeordnete zweite 
Natronkalkschicht (Merkmal iii)), in der dexn Luftstroin 
einerseits wiederuin Feuchtigkeit und andererseits noch in 
ihin verbliebene saure Schadstoffe, insbesondere auch das 
in der ersten Katalysatorschicht entstandene NO2 entzogen 
werden, noch auf irgendwelche MaBnahinen zur Erhôhung der 
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Standzeit des Filters, insbesondere der Aktivkohleschicht 
zu entnehinen. 

Daher kann nach Auffassung der Kainrner keines der 

ermittelten Dokuinente den Fachinann unmittelbar zu der 

beanspruchten speziellen Läsung des der Anineldung 

zugrundeliegenden Problems anregen. 

4.6 	Aber auch in Anbetracht der von der Einspruchsabteilung 
dem Fachmann untersteilten ailgeineinen Fachkenntnisse ist 

nach Auffassung der Kainmer ein Naheliegen des Anspruchs-

gegenstands zu verneinen. 

Abgesehen davon, ob der Fachmann bei Feststellung eines zu 
hohen NO-Gehalts in der behandelten Luft einen geeigneten 

Katalystor für die Umsetzung in NO2 vorschalten würde, 

hatte er keinen ersichtlichen Grund, zwischen dent 
Katalysator und der A-Kohleschicht eine weitere 

Natronkalk-Sorptionsschicht anzuordnen, da die A- 
Kohleschicht, wie auch von der Einspruchsabteilung 

eingeräunit, das gebildete NO2 wirksam entfernt und der 
Feuchtigkeitschutz der A-Kohleschicht schon durch die 

erste Natronkalkschicht gegeben ist. 

Aber gerade diese zweite Natronkalkschicht bringt nach 

glaubhafter Darstellung des Beschwerdeführers 

entscheidende Vorteile bezüglich einer verlängerten 

Lebensdauer der A-Kohleschicht, derin mm wesentlichen sind 

dort nur noch die HC-Verbindungen zu - adsorbieren, für 

weiche die A-Kohleschicht besonders geeignet ist. Darüber 

hinaus wird so vermieden, daB bei stark wechselnder 

Lufttemperatur die eventuell in der A-Kohleschicht 

abgefangenen sauren Gase wieder freigesetzt werden. 

Da in der beanspruchten Anordnung der Schichten die A- 

Kohleschicht fast vollständig für die Sorption von HC- 
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Verbindungen verfügbar 1st, 1st nach Auffassung der Kammer 

auch glaubhaft, daB die Lebensdauer dieser Schicht 

gegenüber der aus Dl bekannten Anordnung urn ein Vielfaches 

vergr63ert wird. 

	

4.7 	Aus vorstehenden Gründen konunt die Kanuner zu dern Ergebnis, 

daB die Konibination der Merkinale i) und iii) mit den 

anderen Merkinalen des Anspruchs 1 nicht naheliegend war. 

Unerheblich ist dabei, ob die Einzelmerkmale jeweils für 

sich zur Gânze oder teilweise bekannt sind; worauf es 

ankonunt, ist die Frage, ob dern Stand der Technik 

Anregungen für das Zusamnienwirken dieser Merkinale un Sinne 

der beanpruchten LOsung der gesteilten Aufgabe entnonunen 

werden kännen. Diese Frage war un vorliegenden Fall zu 

verneinen, denn irgendwelche Anregungen dahingehend, wie 

auch bei wechselnder Luftteinperatur eine zuverlàssige und 

vollständige Befreiung von Schadstoffen und durch gezielte 

Auswahl der die A-Kohleschicht belastenden Stoffe eine 

Erhöhung der Standzeit zu erreichen ist, sind dein Stand 

der Technik nicht zu entnehinen. 

	

4.8 	AUS den vorstehenden Ausführungen folgt, daB die 

Vorrichtung gernäB Anspruch 1 auf einer erfinderischen 

Tätigkeit beruht (Art. 56 EPU). 

Der Anspruch 1 ist niithin patentfähig (Art. 52 (1) EPC). 

	

5. 	Die abhângigen Anspruche 2 bis 6 haben besondere 

Ausgestaltungen der Vorrichtung nach Anspruch 1 zurn Inhalt 

und der Verwendungsanspruch 7 betrif ft eine spezielle 

Verwendung der als erfinderisch zu betrachtenden 

Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 6; die Ansprüche 2 

bis 7 sind daher ebenfalls gewährbar. 
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6. 	Hilfsantrag 

6.1 	Da deiri Hauptantrag bereits stattzugeben war, erübrigt es 
sich, auf den Hilfsantrag einzugehen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Erstinstanz zurückverwiesen mit der 
Auflage, ein Patent auf der Grundlage der in der 
mündlichen Verhandlung vorgelegten tJnterlagen gemâi3 
Hauptantrag zu erteilen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
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